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Hohes allergnädigst angeordnetes GeneralGouvernement 

 

Durch einen Beschluß eines hohen Generalgouvernements vom 10. Februar d.J. ist mir 

die Censur der allgemeinen Correspondenz, welche in Aschaffenburg erscheint, 

übertragen worden. 

Da die eingelaufenen Schriften sogleich zum Drucke befordert werden sollten, so 

unterzog ich 

mich auch bereitwillig diesem Befehle und censirte sie auf der Stelle. Indessen war es 

nie meine 

Sache, religiose oder politische Schriften zu recensiren, viel weniger zu censiren. Da ich 

selbst 

Schriftsteller bin und aus Erfahrung weis, wie leicht man ohnüberlegt eine Sache 

äussert, welche 

man gerne wieder zurücknehmen mögte, so will ich auch über keines Menschen 

Meinung richterlich  

absprechen, und es um so weniger zu einer Zeit, welche sich mehr durch anonymen 

Spott und 

Flugschriften, alß solide gründliche Werke auszeichnet. Ich bitte daher ein hohes 

Gouvernement, 

mir diese Censur viel gnädigst abzunehmen, und selbe an den Herrn PolizeyComissär 

Severus zu übertragen, welcher sie bisher gehabt hat, und welchem sie auch eine 

bestimmte 

Gratification von seiten des Verlegers auswirft, die ich ihm nicht entziehen will. 

 

Eines hohen allergnädigst angeordneten GeneralGouvernements 

 

Frankfurt d. 31. März 1814 

 

unterthanig gehorsam 

Vogt 

 

 


